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Gesetz über die Umsetzung der Amtsenthebungsinitiative; 2. Beratung 
 

Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

      Gesetz 
über die Umsetzung der 
Amtsenthebungsinitiative 

             

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

   

 gestützt auf die §§ 69 Abs. 6 
und 78 Abs. 1 der Kantonsver-
fassung, 

   

 beschliesst:    
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 I.    

 1. 
Der Erlass SAR 150.700 (Ge-
setz über die Information der 
Öffentlichkeit, den Daten-
schutz und das Archivwesen 
[IDAG] vom 24. Oktober 2006) 
(Stand 1. Juli 2024) wird wie 
folgt geändert: 

   

§  30 
Organisation 

 §  30 Abs. 1bis (aufgehoben)   

1bis Der Regierungsrat kann die 
beauftragte Person für Öffent-
lichkeit und Datenschutz ihres 
Amtes entheben, wenn sie 

 1bis Aufgehoben.   

a) vorsätzlich oder grobfahr-
lässig Amtspflichten 
schwer verletzt hat, oder 

    

b) die Fähigkeit, das Amt 
auszuüben, auf Dauer ver-
loren hat. 

    

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/150.700/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

  §  30a (neu) 
Amtseinstellung 

  

  1 Der Regierungsrat kann die 
beauftragte Person für Öffent-
lichkeit und Datenschutz vor 
Ablauf der Amtsdauer im Amt 
einstellen, wenn gegen diese 
eine Strafuntersuchung wegen 
einer Handlung eröffnet wurde, 
die mit diesem Amt nicht ver-
einbar ist. 

  

  2 Während der Einstellung im 
Amt ruhen sämtliche Rechte 
und Pflichten. 

  

  3 Der Regierungsrat kann wäh-
rend der Amtsdauer von der 
beauftragten Person für Öf-
fentlichkeit und Datenschutz 
Auskünfte über hängige Straf-
verfahren im In- und Ausland 
verlangen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

  §  30b (neu) 
Amtsenthebung 

  

  1 Der Regierungsrat kann die 
beauftragte Person für Öffent-
lichkeit und Datenschutz vor 
Ablauf der Amtsdauer des 
Amts entheben, wenn diese 

  

  a) vorsätzlich oder grobfahr-
lässig Amtspflichten 
schwer verletzt hat, 

  

  b) die Fähigkeit, das Amt 
auszuüben, auf Dauer ver-
loren hat, oder 

  

  c) wegen einer Handlung, die 
mit dem Amt nicht verein-
bar ist, strafrechtlich verur-
teilt worden ist, es sei 
denn, diese Verurteilung 
erscheint nicht mehr im 
Privatauszug aus dem 
Strafregister. 

  

  2 Die beauftragte Person für 
Öffentlichkeit und Datenschutz 
hat den Regierungsrat umge-
hend über strafrechtliche Ver-
urteilungen zu informieren, die 
während der Amtsdauer erfol-
gen und zu einem Eintrag im 
Privatauszug aus dem Strafre-
gister führen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2. 
Der Erlass SAR 152.200 (Ge-
setz über die Organisation des 
Grossen Rates und über den 
Verkehr zwischen dem Gros-
sen Rat, dem Regierungsrat 
und der Justizleitung [Ge-
schäftsverkehrsgesetz, GVG] 
vom 19. Juni 1990) (Stand 
1. Januar 2024) wird wie folgt 
geändert: 

   

 §  5a (neu) 
Wohnsitzerfordernis 

   

 1 Mitglieder des Grossen Rats 
können ihr Amt nur ausüben, 
solange sie politischen Wohn-
sitz im Kanton Aargau haben. 

   

 §  7b (neu) 
Amtseinstellung 

   

 1 Der Grosse Rat kann mit ei-
ner Mehrheit von drei Vierteln 
der anwesenden Mitglieder ein 
Mitglied des Grossen Rats vor 
Ablauf der Amtsdauer im Amt 
einstellen, wenn gegen dieses 
eine Strafuntersuchung wegen 
einer Handlung eröffnet wurde, 
die mit dem Amt eines Mit-
glieds des Grossen Rats nicht 
vereinbar ist. 

   

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/152.200/de


- 6 - 
 
 

Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Während der Einstellung im 
Amt ruhen sämtliche Rechte 
und Pflichten. 

   

 3 Das Büro des Grossen Rats 
kann während der Amtsdauer 
von den Mitgliedern des Gros-
sen Rats Auskünfte über hän-
gige Strafverfahren im In- und 
Ausland verlangen. 

   

 4 Für das Verfahren und die 
Rechtsmittel gelten die §§ 21c 
und 21d des Gesetzes über 
die Organisation des Regie-
rungsrates und der kantonalen 
Verwaltung (Organisationsge-
setz) vom 26. März 1985 1) 
sinngemäss. 

   

 
1) SAR 153.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/153.100/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  7c (neu) 
Amtsenthebung 

   

 1 Der Grosse Rat kann mit ei-
ner Mehrheit von drei Vierteln 
der anwesenden Mitglieder ein 
Mitglied des Grossen Rats vor 
Ablauf der Amtsdauer des 
Amts entheben, wenn dieses 

   

 a) vorsätzlich oder grobfahr-
lässig Amtspflichten 
schwer verletzt hat, 

   

 b) die Fähigkeit, das Amt 
auszuüben, auf Dauer ver-
loren hat, 

   

 c) wegen einer Handlung, die 
mit dem Amt eines Mit-
glieds des Grossen Rats 
nicht vereinbar ist, straf-
rechtlich verurteilt worden 
ist, es sei denn, diese Ver-
urteilung erscheint nicht 
mehr im Privatauszug aus 
dem Strafregister, oder 

   

 d) das Wohnsitzerfordernis 
gemäss § 5a nicht mehr 
erfüllt. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Mitglieder des Grossen Rats 
haben das Büro des Grossen 
Rats umgehend über straf-
rechtliche Verurteilungen zu 
informieren, die während der 
Amtsdauer erfolgen und zu ei-
nem Eintrag im Privatauszug 
aus dem Strafregister führen. 

   

 3 Für das Verfahren und die 
Rechtsmittel gelten die §§ 21c 
und 21d des Organisationsge-
setzes sinngemäss. 

   

 3. 
Der Erlass SAR 153.100 (Ge-
setz über die Organisation des 
Regierungsrates und der kan-
tonalen Verwaltung [Organisa-
tionsgesetz] vom 
26. März 1985) (Stand 
1. Juli 2024) wird wie folgt ge-
ändert: 

   

 §  2b (neu) 
Wohnsitzerfordernis 

   

 1 Mitglieder des Regierungs-
rats können ihr Amt nur ausü-
ben, solange sie politischen 
Wohnsitz im Kanton Aargau 
haben. 

   

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/153.100/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  19 
Ausstand 

§  19 Abs. 1 (geändert)    

1 Für die Verhandlungen des 
Regierungsrates gelten die 
Ausstandsvorschriften des Ge-
setzes über die Verwaltungs-
rechtspflege 2). 

1 Für die Verhandlungen des 
[…] Regierungsrats gelten die 
Ausstandsvorschriften des Ge-
setzes über die Verwaltungs-
rechtspflege (Verwaltungs-
rechtspflegegesetz, VRPG) 
vom 4. Dezember 2007 3). 

   

 Titel nach § 21 (neu) 
1.3. Amtseinstellung und -ent-
hebung 

   

 §  21a (neu) 
Amtseinstellung 

   

 1 Der Grosse Rat kann mit ei-
ner Mehrheit von drei Vierteln 
der anwesenden Mitglieder ein 
Mitglied des Regierungsrats 
vor Ablauf der Amtsdauer im 
Amt einstellen, wenn gegen 
dieses eine Strafuntersuchung 
wegen einer Handlung eröffnet 
wurde, die mit dem Amt eines 
Mitglieds des Regierungsrats 
nicht vereinbar ist. 

   

 
2) SAR 271.200 
3) SAR 271.200 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/271.200/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/271.200/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Während der Einstellung im 
Amt ruhen sämtliche Rechte 
und Pflichten. 

   

 3 Das Büro des Grossen Rats 
kann während der Amtsdauer 
von den Mitgliedern des Re-
gierungsrats Auskünfte über 
hängige Strafverfahren im In- 
und Ausland verlangen. 

   

 §  21b (neu) 
Amtsenthebung 

   

 1 Der Grosse Rat kann mit ei-
ner Mehrheit von drei Vierteln 
der anwesenden Mitglieder ein 
Mitglied des Regierungsrats 
vor Ablauf der Amtsdauer des 
Amts entheben, wenn dieses 

   

 a) vorsätzlich oder grobfahr-
lässig Amtspflichten 
schwer verletzt hat, 

   

 b) die Fähigkeit, das Amt 
auszuüben, auf Dauer ver-
loren hat, 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 c) wegen einer Handlung, die 
mit dem Amt eines Mit-
glieds des Regierungsrats 
nicht vereinbar ist, straf-
rechtlich verurteilt worden 
ist, es sei denn, diese Ver-
urteilung erscheint nicht 
mehr im Privatauszug aus 
dem Strafregister, oder 

   

 d) das Wohnsitzerfordernis 
gemäss § 2b nicht mehr 
erfüllt. 

   

 2 Mitglieder des Regierungs-
rats haben das Büro des Gros-
sen Rats umgehend über 
strafrechtliche Verurteilungen 
zu informieren, die während 
der Amtsdauer erfolgen und zu 
einem Eintrag im Privatauszug 
aus dem Strafregister führen. 

   

 §  21c (neu) 
Verfahren; Einleitung, Instruk-
tion und Durchführung 

   

 1 Der Grosse Rat leitet ein 
Amtseinstellungs- oder -enthe-
bungsverfahren ein, wenn er 
von einem Amtseinstellungs- 
oder -enthebungsgrund Kennt-
nis erhält. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Für die Instruktion und die 
Durchführung des Verfahrens 
ist das Büro des Grossen Rats 
zuständig. 

   

 3 Im Übrigen gelten die Vor-
schriften des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes sinnge-
mäss. 

   

 §  21d (neu) 
Rechtsmittel 

   

 1 Entscheide des Grossen 
Rats betreffend Amtseinstel-
lung und -enthebung können 
innert 30 Tagen seit Eröffnung 
mit Beschwerde beim Verwal-
tungsgericht angefochten wer-
den. 

   

§  34 
Kommissionen 

§  34 Abs. 5 (neu)    

 5 Die Bestimmungen betref-
fend Amtseinstellung und -ent-
hebung gemäss den  
§§ 21a–21d gelten sinnge-
mäss. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 4. 
Der Erlass SAR 171.100 (Ge-
setz über die Einwohnerge-
meinden [Gemeindegesetz, 
GG] vom 19. Dezember 1978) 
(Stand 1. Juli 2024) wird wie 
folgt geändert: 

   

 §  16b (neu) 
Wohnsitzerfordernis 

   

 1 Mitglieder des Gemeinderats 
und des Einwohnerrats kön-
nen ihr Amt nur ausüben, so-
lange sie politischen Wohnsitz 
in der Gemeinde haben. 

   

 §  65a (neu) 
1bis. Amtseinstellung 

   

 1 Der Einwohnerrat kann mit 
einer Mehrheit von drei Vier-
teln der anwesenden Mitglie-
der ein Mitglied des Einwoh-
nerrats vor Ablauf der Amts-
dauer im Amt einstellen, wenn 
gegen dieses eine Strafunter-
suchung wegen einer Hand-
lung eröffnet wurde, die mit 
dem Amt als Mitglied eines 
Einwohnerrats nicht vereinbar 
ist. 

   

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.100/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Während der Einstellung im 
Amt ruhen sämtliche Rechte 
und Pflichten. 

   

 3 Das Büro des Einwohnerrats 
kann während der Amtsdauer 
von den Mitgliedern des Ein-
wohnerrats Auskünfte über 
hängige Strafverfahren im In- 
und Ausland verlangen. 

   

 4 Für das Verfahren gilt § 21c 
des Gesetzes über die Organi-
sation des Regierungsrates 
und der kantonalen Verwal-
tung (Organisationsgesetz) 
vom 26. März 1985 4) sinnge-
mäss. 

   

 5 Für Rechtsmittel gegen den 
Entscheid des Einwohnerrats 
betreffend Amtseinstellung 
gelten die Bestimmungen ge-
mäss den §§ 105 und 109. 

   

 
4) SAR 153.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/153.100/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  65b (neu) 
1ter. Amtsenthebung 

   

 1 Der Einwohnerrat kann mit 
einer Mehrheit von drei Vier-
teln der anwesenden Mitglie-
der ein Mitglied des Einwoh-
nerrats vor Ablauf der Amts-
dauer des Amts entheben, 
wenn dieses 

   

 a) vorsätzlich oder grobfahr-
lässig Amtspflichten 
schwer verletzt hat, 

   

 b) die Fähigkeit, das Amt 
auszuüben, auf Dauer ver-
loren hat, 

   

 c) wegen einer Handlung, die 
mit dem Amt eines Mit-
glieds des Einwohnerrats 
nicht vereinbar ist, straf-
rechtlich verurteilt worden 
ist, es sei denn, diese Ver-
urteilung erscheint nicht 
mehr im Privatauszug aus 
dem Strafregister, oder 

   

 d) das Wohnsitzerfordernis 
gemäss § 16b nicht mehr 
erfüllt. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Mitglieder des Einwohnerrats 
haben das Büro des Einwoh-
nerrats umgehend über straf-
rechtliche Verurteilungen zu 
informieren, die während der 
Amtsdauer erfolgen und zu ei-
nem Eintrag im Privatauszug 
aus dem Strafregister führen. 

   

 3 Für das Verfahren gilt § 21c 
des Organisationsgesetzes 
sinngemäss. 

   

 4 Für Rechtsmittel gegen den 
Entscheid des Einwohnerrats 
betreffend Amtsenthebung gel-
ten die Bestimmungen gemäss 
den §§ 105 und 109. 

   

§  103 
2. Disziplinarmassnahmen 

§  103 Abs. 1 (geändert)    

1 Der Regierungsrat kann Mit-
glieder von Behörden, die Auf-
forderungen von Aufsichtsbe-
hörden missachten, mahnen, 
bei schwerer Pflichtversäum-
nis entlassen und bei Strafun-
tersuchungen wegen eines 
schweren Vergehens oder 
Verbrechens im Amt einstel-
len. 

1 Der Regierungsrat kann […] 
ein Mitglied einer Behörde, 
das Aufforderungen […] der 
Aufsichtsbehörde missachtet, 
mahnen […] . 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  103a (neu) 
2bis. Amtseinstellung 

   

 1 Der Regierungsrat kann ein 
Mitglied einer Behörde vor Ab-
lauf der Amtsdauer im Amt 
einstellen, wenn gegen dieses 
eine Strafuntersuchung wegen 
einer Handlung eröffnet wurde, 
die mit dem Amt als Mitglied 
einer Behörde nicht vereinbar 
ist. 

   

 2 Während der Einstellung im 
Amt ruhen sämtliche Rechte 
und Pflichten. 

   

 3 Der Regierungsrat kann wäh-
rend der Amtsdauer von den 
Mitgliedern von Behörden Aus-
künfte über hängige Strafver-
fahren im In- und Ausland ver-
langen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  103b (neu) 
2ter. Amtsenthebung 

   

 1 Der Regierungsrat kann ein 
Mitglied einer Behörde, mit 
Ausnahme von Mitgliedern des 
Einwohnerrats, vor Ablauf der 
Amtsdauer des Amts enthe-
ben, wenn dieses 

   

 a) vorsätzlich oder grobfahr-
lässig Amtspflichten 
schwer verletzt hat, 

   

 b) die Fähigkeit, das Amt 
auszuüben, auf Dauer ver-
loren hat, 

   

 c) wegen einer Handlung, die 
mit dem Amt nicht verein-
bar ist, strafrechtlich verur-
teilt worden ist, es sei 
denn, diese Verurteilung 
erscheint nicht mehr im 
Privatauszug aus dem 
Strafregister, oder 

   

 d) das Wohnsitzerfordernis 
gemäss § 16b nicht mehr 
erfüllt. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Mitglieder von Behörden, mit 
Ausnahme von Mitgliedern des 
Einwohnerrats, haben den Re-
gierungsrat umgehend über 
strafrechtliche Verurteilungen 
zu informieren, die während 
der Amtsdauer erfolgen und zu 
einem Eintrag im Privatauszug 
aus dem Strafregister führen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 5. 
Der Erlass SAR 171.200 (Ge-
setz über die Ortsbürgerge-
meinden [Ortsbürgergemein-
degesetz, OBGG] vom 19. De-
zember 1978) (Stand 1. Ja-
nuar 2019) wird wie folgt geän-
dert: 

   

§  15 
I. Anwendung des Gemeinde-
gesetzes 

§  15 Abs. 1 (geändert)    

1 Die Vorschriften des Gemein-
degesetzes, vor allem über die 
Autonomie, die Errichtung von 
Gemeindeverbänden, selbst-
ständigen und unselbstständi-
gen öffentlich-rechtlichen Ge-
meindeanstalten, den Gemein-
dezusammenschluss, das Ver-
fahren in der Gemeindever-
sammlung, die Verhandlungen 
des Gemeinderates, das Ge-
meindepersonal, die staatliche 
Aufsicht und die Rechtsmittel, 
gelten sinngemäss auch für 
die Ortsbürgergemeinden. 

1 Die Vorschriften des Gemein-
degesetzes, vor allem über die 
Autonomie, die Errichtung von 
Gemeindeverbänden, selbst-
ständigen und unselbstständi-
gen öffentlich-rechtlichen Ge-
meindeanstalten, den Gemein-
dezusammenschluss, das Ver-
fahren in der Gemeindever-
sammlung, die Verhandlungen 
des Gemeinderates, das Ge-
meindepersonal, die staatliche 
Aufsicht, die Amtseinstellung 
und -enthebung und die 
Rechtsmittel, gelten sinnge-
mäss auch für die Ortsbürger-
gemeinden. 

   

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.200/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 6. 
Der Erlass SAR 401.100 
(Schulgesetz vom 
17. März 1981) (Stand 
1. Juli 2024) wird wie folgt ge-
ändert: 

   

 §  76a (neu) 
Amtseinstellung 

   

 1 Der Regierungsrat kann ein 
Mitglied des Schulrats des Be-
zirks vor Ablauf der Amtsdauer 
im Amt einstellen, wenn gegen 
dieses eine Strafuntersuchung 
wegen einer Handlung eröffnet 
wurde, die mit dem Amt eines 
Mitglieds des Schulrats nicht 
vereinbar ist. 

   

 2 Während der Einstellung im 
Amt ruhen sämtliche Rechte 
und Pflichten. 

   

 3 Der Regierungsrat kann wäh-
rend der Amtsdauer von den 
Mitgliedern des Schulrats des 
Bezirks Auskünfte über hän-
gige Strafverfahren im In- und 
Ausland verlangen. 

   

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  76b (neu) 
Amtsenthebung 

   

 1 Der Regierungsrat kann ein 
Mitglied des Schulrats des Be-
zirks vor Ablauf der Amtsdauer 
des Amts entheben, wenn es 

   

 a) vorsätzlich oder grobfahr-
lässig Amtspflichten 
schwer verletzt hat, 

   

 b) die Fähigkeit, das Amt 
auszuüben, auf Dauer ver-
loren hat oder 

   

 c) wegen einer Handlung, die 
mit dem Amt eines Mit-
glieds des Schulrats des 
Bezirks nicht vereinbar ist, 
strafrechtlich verurteilt wor-
den ist, es sei denn, diese 
Verurteilung erscheint 
nicht mehr im Privatauszug 
aus dem Strafregister. 

   

 2 Mitglieder des Schulrats des 
Bezirks haben den Regie-
rungsrat umgehend über straf-
rechtliche Verurteilungen zu 
informieren, die während der 
Amtsdauer erfolgen und zu ei-
nem Eintrag im Privatauszug 
aus dem Strafregister führen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  79a (neu) 
Amtseinstellung 

   

 1 Der Grosse Rat kann mit ei-
ner Mehrheit von drei Vierteln 
der anwesenden Mitglieder ein 
Mitglied des Erziehungsrats 
vor Ablauf der Amtsdauer im 
Amt einstellen, wenn gegen 
dieses eine Strafuntersuchung 
wegen einer Handlung eröffnet 
wurde, die mit dem Amt eines 
Mitglieds des Erziehungsrats 
nicht vereinbar ist. 

   

 2 Während der Einstellung im 
Amt ruhen sämtliche Rechte 
und Pflichten. 

   

 3 Das Büro des Grossen Rats 
kann während der Amtsdauer 
von den Mitgliedern des Erzie-
hungsrats Auskünfte über hän-
gige Strafverfahren im In- und 
Ausland verlangen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 4 Für das Verfahren und die 
Rechtsmittel gelten die §§ 21c 
und 21d des Gesetzes über 
die Organisation des Regie-
rungsrates und der kantonalen 
Verwaltung (Organisationsge-
setz) vom 26. März 1985 5) 
sinngemäss. 

   

 §  79b (neu) 
Amtsenthebung 

   

 1 Der Grosse Rat kann mit ei-
ner Mehrheit von drei Vierteln 
der anwesenden Mitglieder ein 
Mitglied des Erziehungsrats 
vor Ablauf der Amtsdauer des 
Amts entheben, wenn dieses 

   

 a) vorsätzlich oder grobfahr-
lässig Amtspflichten 
schwer verletzt hat, 

   

 b) die Fähigkeit, das Amt 
auszuüben, auf Dauer ver-
loren hat oder 

   

 
5) SAR 153.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/153.100/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 c) wegen einer Handlung, die 
mit dem Amt eines Mit-
glieds des Erziehungsrats 
nicht vereinbar ist, straf-
rechtlich verurteilt worden 
ist, es sei denn, diese Ver-
urteilung erscheint nicht 
mehr im Privatauszug aus 
dem Strafregister. 

   

 2 Mitglieder des Erziehungs-
rats haben das Büro des Gros-
sen Rats umgehend über 
strafrechtliche Verurteilungen 
zu informieren, die während 
der Amtsdauer erfolgen und zu 
einem Eintrag im Privatauszug 
aus dem Strafregister führen. 

   

 3 Für das Verfahren und die 
Rechtsmittel gelten die §§ 21c 
und 21d des Organisationsge-
setzes sinngemäss. 

   

 7. 
Der Erlass SAR 495.200 (Kul-
turgesetz [KG] vom 
31. März 2009) (Stand 
1. Juli 2024) wird wie folgt ge-
ändert: 

   

 §  15a (neu) 
Amtseinstellung 

   

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/495.200/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 1 Der Grosse Rat kann mit ei-
ner Mehrheit von drei Vierteln 
der anwesenden Mitglieder ein 
Mitglied des Aargauer Kurato-
riums vor Ablauf der Amts-
dauer im Amt einstellen, wenn 
gegen dieses eine Strafunter-
suchung wegen einer Hand-
lung eröffnet wurde, die mit 
dem Amt eines Mitglieds des 
Aargauer Kuratoriums nicht 
vereinbar ist. 

   

 2 Während der Einstellung im 
Amt ruhen sämtliche Rechte 
und Pflichten. 

   

 3 Das Büro des Grossen Rats 
kann während der Amtsdauer 
von den Mitgliedern des Aar-
gauer Kuratoriums Auskünfte 
über hängige Strafverfahren 
im In- und Ausland verlangen. 

   

 4 Für das Verfahren und die 
Rechtsmittel gelten die §§ 21c 
und 21d des Gesetzes über 
die Organisation des Regie-
rungsrates und der kantonalen 
Verwaltung (Organisationsge-
setz) vom 26. März 1985 6) 
sinngemäss. 

   

 
6) SAR 153.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/153.100/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  15b (neu) 
Amtsenthebung 

   

 1 Der Grosse Rat kann mit ei-
ner Mehrheit von drei Vierteln 
der anwesenden Mitglieder ein 
Mitglied des Aargauer Kurato-
riums vor Ablauf der Amts-
dauer des Amts entheben, 
wenn dieses 

   

 a) vorsätzlich oder grobfahr-
lässig Amtspflichten 
schwer verletzt hat, 

   

 b) die Fähigkeit, das Amt 
auszuüben, auf Dauer ver-
loren hat oder 

   

 c) wegen einer Handlung, die 
mit dem Amt eines Mit-
glieds des Aargauer Kura-
toriums nicht vereinbar ist, 
strafrechtlich verurteilt wor-
den ist, es sei denn, diese 
Verurteilung erscheint 
nicht mehr im Privatauszug 
aus dem Strafregister. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Mitglieder des Aargauer Ku-
ratoriums haben das Büro des 
Grossen Rats umgehend über 
strafrechtliche Verurteilungen 
zu informieren, die während 
der Amtsdauer erfolgen und zu 
einem Eintrag im Privatauszug 
aus dem Strafregister führen. 

   

 3 Für das Verfahren und die 
Rechtsmittel gelten die §§ 21c 
und 21d des Organisationsge-
setzes sinngemäss. 

   

 II.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 3. Dezember 2024 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 30. April 2025 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 III.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderungen unter 
Ziff. I. 

   

 Aarau,    

 Präsident des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


